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§ 271a BAO
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Wurde wegen einer Rechtsfrage, die einer Streitfrage im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 6 EU-BStbG gleicht oder dieser

ähnlich ist, eine Streitbeilegungsbeschwerde im Sinne des § 8 EU-BStbG eingebracht, ist auf Antrag des

Abgabepflichtigen das Bescheidbeschwerdeverfahren, in dem über diese Rechtsfrage zu entscheiden ist,

auszusetzen. Dies hat vor Vorlage der Bescheidbeschwerde durch Bescheid der Abgabenbehörde, nach Vorlage

der Bescheidbeschwerde durch Beschluss des Verwaltungsgerichtes zu erfolgen.

2. (2)Mit Rechtskraft des Bescheides gemäß § 48 Abs. 2 oder 3 ist das ausgesetzte Bescheidbeschwerdeverfahren

von Amts wegen fortzusetzen.

In Kraft seit 01.09.2019 bis 31.12.9999
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